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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),  
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, in Verbindung mit § 9 Ab-
satz 3 und § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
27. September 2021 (GVBl. S. 1119) geändert worden ist, verordnet 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen:

§ 1
Der Bebauungsplan 12-50a vom 22. Oktober 2018 (mit Deckblät-

tern vom 28. Mai 2020 und 3. März 2021) für eine südwestliche 
Teilfläche des Flughafens Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ zwischen 
dem Terminalgelände, den Kleingartenanlagen „Vor den Toren Feld 
I und II“, „Neuland I und II“, „Mäckeritzwiesen“ und der Verlänge-
rung ihrer westlichen Grenze bis zur südlichen Rollbahn des Flug-
hafens und dem Flugfeld nördlich der südlichen Rollbahn im Bezirk 
Reinickendorf, Ortsteil Tegel, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen, beglaubigte Abzeichnungen des 
Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung zuständigen 
Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 12-50a 

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Tegel
Vom 2. Dezember 2021

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber der für die verbindliche Bauleit-
planung zuständigen Senatsverwaltung unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 genannten Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Nummer 4 genannte 
Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 2. Dezember 2021

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Sebastian  S c h e e l
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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlaments-
beteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 7 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. November 2021 
(BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, in Verbindung mit § 39 Ab-
satz 1 und 2 und § 25 der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zu-
letzt durch Verordnung vom 3. Dezember 2021 (GVBl. S. 1298) 
geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1
Die Zweite Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung vom 29. Juli 

2021 (GVBl. S. 926), die zuletzt durch Verordnung vom 18. Novem-
ber 2021 (GVBl. S. 1238) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:
1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 4 Nummer 2 wird die Angabe „und 2“ gestri-

chen.
bb) Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„Die den Test nach Satz 4 Nummer 1 beaufsichtigende 
Person hat eine Bescheinigung über das Ergebnis dieses 
Tests auf Aufforderung der volljährigen Schülerinnen 

Sechste Verordnung
zur Änderung der 

Zweiten Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung
Vom 8. Dezember 2021

und Schüler oder der Erziehungsberechtigten minder-
jähriger Schülerinnen und Schüler auszustellen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Für Lehrkräfte, weitere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des pädagogischen Personals und sonstige an der 
Schule tätige Personen gelten die Vorgaben des § 28b Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung. Angepasst an das In-
fektionsgeschehen gilt eine Testpflicht für Personen, die 
nicht zu den in Satz 1 genannten Personen gehören, nach 
den Vorgaben des Musterhygieneplans nach § 5.“

c) In Absatz 4 wird Satz 4 gestrichen.
2. In § 10 Absatz 2 wird die Angabe „21. Dezember 2021“ durch 

die Angabe „15. Januar 2022“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. Dezember 2021

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Sandra  S c h e e r e s
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Die Justizvollzugsvergütungsverordnung vom 1. September 2021 
(GVBl. S. 1006) ist wie folgt zu berichtigen:
In Paragraf 9 Absatz 2 Satz 1 muss es statt „9 Prozent“ richtig  
„5 Prozent“ lauten.

Berlin, den 14. Dezember 2021

Senatsverwaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Dr. Dirk  B e h r e n d t

Berichtigung
der Verordnung über die Vergütungsstufen des Arbeitsentgelts,  

der Ausbildungsbeihilfe und der finanziellen Anerkennung  
nach den Berliner Justizvollzugsgesetzen 

(Justizvollzugsvergütungsverordnung – JVollzVergV) 
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